
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2001/5/17 7Ob97/01t
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.05.2001

Norm

VersVG §43 Abs1

VersVG §43 Abs2 Z1

VersVG §43 Abs2 Z2

VersVG §45

Rechtssatz

Ein Versicherungsagent ist nach den gesetzlichen Bestimmungen zur Zurückweisung einer (unzulässigen) Kündigung

des Versicherungsnehmers nicht befugt. Der Versicherungsagent (ebenso ein Versicherungsangestellter) bedarf zur

verbindlichen Abgabe einer solchen Erklärung einer vom Versicherer erteilten besonderen Vollmacht.
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